
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1978/2/23 2Ob1/78
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.02.1978

Norm

ZPO §467 Cb4

ZPO §503 Z2 Ca1

ZPO §506 Cb4

Rechtssatz

Beim Berufungsgrund der Mangelhaftigkeit des Verfahrens kann, (wie bei den Nichtigkeitsgründen - siehe § 477 Abs 1

ZPO) die Unterlassung eines Abänderungsantrages niemals zu einem Nachteil des Berufungswerbers führen.

Entscheidungstexte

2 Ob 1/78

Entscheidungstext OGH 23.02.1978 2 Ob 1/78
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